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zu W~g IJ 

Parlament 
1017 WIE N 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Severin RENOLDNER und Freundin­
nen und Freunde haben am 15.07.1994 unter der Nr. 7028/J an mich 
eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend Information 
von Zivildienstwerbern durch das Militärkommando Linz und den Fall 
Wolfgang BAYRHUBER gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

"1. S i nd Ihn end i e Vor f ä 11 e von der S tell u n g s komm iss ion der M i 1 i t ä r _. 
kommandos bekannt? 

2. Welche Informationsunterlagen erhalten die Stellungskommissio-­
nen zur richtigen Abgabe von Information über das Recht auf 
Abgabe einer Zivildiensterklärung? 

3. Wer überprüft die gesetzeskonforme Durchführung dieser Informa­
tionspflicht? 

4. Gibt es in Ihrem Haus Ermittlungen, wieviele junge Menschen auf 
Grund derartiger Gesetzesbrüche durch Beamte des Bundesheeres 
bereits um ihre verfassungsmäßigen Grundrechte geprellt wurden? 

5. Streben Sie auf Grund dieser skandalösen Vorfälle eine Gesetzes­
korrektur an? 

6. Haben Sie bereits Kontakt mit dem Bundesministeriu~ für Landes­
verteidigung bezüglich der falschen Datenweiterleitung sowie 
bezüglich der Rechtsmittel für die Betroffenen hergestellt? 
Wenn ja, mit welchem Ergebnis? Wenn nein, warum nicht? 

7. Ist Ihnen der Fall M.H. bekannt, der den Bescheid der Stellungs­
komission nachweislich erst am 31.03.1994 erhielt und unter 
Federführung von AR Kornfeind (Militärkommando Linz) fälschli­
cherweise zu einem negativen Bescheid durch die Zivildienstbe­
hörde gebracht wurde, indem dem Innenministerium ein falsches 
Datum der Uberbringung des Bescheides (15.03. statt 31.03.) mit 
der Folge der Verkürzung der 30 Tages-Frist auf de facto 15 
Tage übermittelt wurde? Welche ~peziellen Konsequenzen hatte 
dieser eklatante und offensichtlich böswillige Gesetzesbruch? 
Welche Forderung stellen Sie diesbezüglich an Bundesminister 
Dr. Fasslabend?" 
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Zu Frage 1 bis 3: 

Die Information von Zivildienstwerbern über das Recht und die Mög­
lichkeit zur Abgabe einer Zivildiensterklärung fällt in den Zustän­
digkeitsbereich des Bundesministers für Landesverteidigung. Allfäl­
lige Vorkommnisse bei einzelnen Stellungskommissionen in diesem 
Zusammenhang sind mir nicht bekannt. 

Der in der Anfrage genannte Wehrpflichtige wurde am 10.02.1994 
tauglich befunden. Zu diesem Zeitpunkt waren Wehrpflichtige gem. § 
5 Abs. 5 ZOG idF BGBI. 679/1986 im Zuge des Stellungsverfahrens in 
geeigneter Weise über das Recht der Befreiung von der Wehrpflicht 
aus Gewissensgründen zu informieren. Der damals geltenden Rechtsla­
ge nach war ein Antrag auf Befreiung von der Wehrpflicht unter der 
Berufung auf Gewissensgründe nur zulässig, wenn der Antragsteller 
die für ihn maßgebenden Gründe darlegte und sich ausdrücklich be­
reit erklärte, für den Fall, daß seinem Antrag stattgegeben wird, 
Zivildienst zu leisten und die Zivildienstpflichten gewissenhaft zu 
erfüllen. 

Der Antrag auf Befreiung vom Weh~dienst aus Gewissensgründen war 
.und ist nicht an ein Formular gebunden; dennoch hat mein Ressort 
Formulare zur Antragsteilung auf Zivildienst aufgelegt und nach 
Herstellung des Einvernehmens mit dem Bundesministerium für Landes­
verteidigung an die Militärkommanden zur Weiterleitung an Stellungs­
kommissionen übermittelt. Diese Formulare, die nach jeder Änderung 
der RechtSlage angepaßt worden sind, kann jeder Interessent benüt­
zen, es ist ihm jedoch auch freigestellt, in einem formlosen 
Schreiben die vom Gesetz verlangten Angaben zu seinen Gewissensgrün­
den im Falle .der Leistung des Wehrdienstes und zu der damit verbun­
denen Gewissensnot zu machen, sowie die sonstigen, gesetZlich gefor­
derten Erklärungen zur Leistung de~ Zivildienstes abzugeben. 

Nach Kundmachung der Zivildienstgesetz-Novelle im BGB1.187/1994 
habe ich ein neues Formular zur Abgabe der ZIvildiensterklärung 
erstellen und im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Landesver­
teidigung dieses Formular den Militärkommanden zur Abgabe an Inter­
essenten übermitteln lassen. 

Gem. § 5 Abs. 1 ZDG i~F BGBI.Nr.187/1994 sind Wehrpflichtige im 
Zuge des Stellungsverfahrens nunmehr nicht nur über das Recht, 
sondern auch über die Möglichkeiten, eine Zivildiensterklärung 
abzugeben, in geeigneter Weise zu informieren. Der Ausschuß für 
innere Angelegenheiten des Nationalrates hat hiezu die Feststellung 
getroffen, daß dieser Informationspflicht dann entsprochen ist, 
wenn der Wehrpflichtige über . 

- das Recht, eine ZIvildiensterklärung abzugeben, 
- den Inhalt und die Voraussetzungen für die Zulässigkeit 

einer Zivildiensterklärung, 
- die Frist, innerhalb ~er die Erklärung abgegeben werden muß, 

und 
- die Behörde, bei der die Zivildiensterklärung eingebracht 

werden muß, 

in Kenntnis gesetzt wird. 
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Im Einvernehmen mit meinem Ressort wurde vom Bundesministerium für 
Landesverteidigung ein Informationsblatt aufgelegt, das jedem Wehr­
pflichtigen anläßlich des Stellungsverfahrens nachweislich zusammen 
mit der Tauglichkeitsbescheinigung zu übergeben ist. Weiters ist 
durch Erlaß d~s Bundesmini~teriums für Landesverteidigung vom 
18.03.1994, Zl. 21.000/0038-2.7/94, der auch meinem Ressort zur 
Kenntnis gebracht wurde; angeordnet, daß alle wichtigen Punkte des 
Informationsblattes anläßlich der Stellung zusätzlich vorzutragen 
und Wehrpflichtige, die einmal für tauglich befunden wurden, die 
aber zwischen dem 11. März 1994 und dem 11. April 1994 entweder 
neuerlich einer Stellung unterzogen wurden oder vorübergehend un­
tauglich waren, auf die gesetzlichen Einbringungsfristen für Zivil­
diensterklärungen hinzuweisen sind. In diesem Erlaß des Bundesmini­
steriums für Landesverteidigung sind alle Unterlagen zur richtigen 
Abgabe von Informationen an Zivildienstinteressenten enthalten. 

Zu Frage 4 und 5: 

Die Dienstaufsicht über Beamte bei Militärkommanden und Stellungs­
kommissionen fällt nicht in meine Zuständigkeit. 

Das ZIvildienstgesetz in der Fassung BGBI. 187/1994 ist 
31.12.1995 befristet. Die Diskussion über die Rechtslage nach 
sem Zeitpunkt wird Gelegenheit zu Gesetzesänderungen bieten. 

Zu Frage 6: 

bis 
die-

Meinem Ressort sind keine. bewußten Fehlinformationen oder falsche 
Datenweiterleitungeti im Zusammenhang mit der Einbringung von Zivil­
diensterklärungen bekannt. Ergeben sich aus der Aktenlage Zweifel 
zu Einzeldaten im Verfahren auf Zivildienstfeststellung, werden 
durch die zuständige Fachabteilung meines Ressorts Ermittlungen 
allenfalls auch durch Kontaktnahme mit Dienststellen des Bundesmini­
steriums für Landesverteidigung - vor EntSCheidung durchgeführt. 

Zu Fr_age 7: 

Der in dieser Frage zitierte Wehrpflichtige hat am 26.01.1994 einen 
Antrag auf Befreiung vom Wehrdienst eingebracht und war zu diesem 
Zeitpunkt nicht tauglich. Es mUßte daher dieser Antrag als unzuläs­
sig zurückgewiesen werden. In der Folge brachte er am 28.04.1994 
neuerlich eine Zivildiensterklärung ein, das Militärkommando Ober­
österreich teilte mit, daß erstmals am 15.03.1994 die Tauglichkeit 
festgestellt wurde. In der Folge war diese Erklärung wegen Fristver­
säumnis ali mangelhaft gem. ~ 5 Abs. 3 Z 2 ZDG zu beurteilen. Am 
14.06.1994 beaJltragte der Zivildienstwerber die Wiederaufnahme des 
Verfahrens, weil ihm der mit 15.03.1994 datierte Tauglichkeitsbe­
schluß erst am 31.03.1994 zugestellt worden war. Das Verfahren auf 
Feststellung der Zivildienstpflicht wurde mit Bescheid vom 
27.07.1994 gem. § 69 Abs. 1 lit.b und Abs. 3 AVG von Amts wegen 
wieder aufgenommen; mit Bescheid vorn 01.08.1994 wurde schließlich 
festgestellt, daß die Erklärung vom 28.04.1994 den gesetzlichen 
Anforderungen des § 2 Abs. 1 ZOG entspricht. Der Antragsteller .ist 
sohin zivildienstpflichtig. 

Ein Fehlverhalten der Einbringungsbehörde konnte nicht festgestellt 
werden. Die Sachlage bot Anlaß, durch Kont.aktnahme mit dem Bundesmi-
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nisterium für Landesverteidigung sicherstellen zu lassen, daß in 
Fällen. in denen der Tauglichkeitsbeschluß nicht im Zuge des Stel­
lungsverfahrens mündlich verkündet wird, das Datum der Zustellung 
der schriftlichen Ausfertigung des Tauglichkeitsbeschlusses bei 
Einbringen einer Zivildiensterklärung durch das zuständige Militär­
kommando meinem Ressort bekanntgegeben wird. 
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